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Niederschrift
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Esgrus

Sitzungstermin: Dienstag, 06.12.2022, 20:00 Uhr

Raum, Ort: Gemeinderaum Esgrusschauby, Esgrusschauby 7, 24402 Esgrus

Sitzungsbeginn: 20:00 Uhr

Sitzungsende: 22:15 Uhr

Anwesenheit

Anwesende:

Vorsitz

Herr Hermann Vollertsen Bürgermeister

Mitglieder

Frau Kirsten Joost
Herr Lutz Clausen
Frau Gunda Boysen
Herr Johannes Brummack
Frau Katrin Clausen
Frau Jutta Dewanger-Vogel
Herr Ralf Prahm
Herr Asmus Schmidt
Herr Eiken Struve fehlt entschuldigt

Herr Carsten Wende

Verwaltung

Herr Hans-Jürgen Carstens

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1 Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, 
Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit und gegebenenfalls 
Beschluss über Änderungsanträge zur Tagesordnung

2 Beschlussfassung über die in nichtöffentlicher Sitzung zu behandelnden 
Tagesordnungspunkte

3 Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift der Sitzung vom 06.09.2022
4 Einwohnerfragestunde
5 Mitteilungen des Bürgermeisters
6 Beratung und Beschluss über den Haushalt 2023 der Gemeinde Esgrus

Vorlage: 2022-02GV-114
7 Beratung und Beschluss über die 3. Änderungssatzung zur Satzung der 

Gemeinde Esgrus über die Erhebung von Gebühren für die Beseitigung von 
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Abwasser aus Grundstückskläranlagen und die Erhebung von 
Kostenerstattungen für die Entschlammung von Abwasserteichen 
(Gebührensatzung für Grundstückskläranlagen)
Vorlage: 2022-02GV-112

8 Beratung und gegebenenfalls Beschlussfassung über
8.1 die Einrichtung einer Tempo 30-Zone bei der Kindertagesstätte
8.2 Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Esgrus
8.3 Wegebaumaßnahmen
8.4 Zusammenlegung der Ortswehren Esgrus und Wippendorf zur Gemeindewehr 

Esgrus
9 Beratung und Beschlussfassung über eine Änderung der Geschäftsordnung der 

Gemeinde Esgrus
Vorlage: 2021-02GV-080

10 Beratung und Beschluss über die Weihnachtshilfe 2022
11 Verschiedenes

Nichtöffentlicher Teil:

12 Grundstücksangelegenheiten

Protokoll

Öffentlicher Teil:

1 . Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, 
Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit und gegebenenfalls 
Beschluss über Änderungsanträge zur Tagesordnung

Der Vorsitzende begrüßt die anwesenden Mitglieder der Gemeindevertretung, für das 
Protokoll Herrn Carstens und sechs Zuhörer. Er stellt fest, dass zur Sitzung form- und 
fristgerecht eingeladen wurde. Es ergibt sich kein Widerspruch. Die Gemeindevertretung ist 
beschlussfähig. Sodann bittet der Vorsitzende darum, dass die Tagesordnung unter Punkt 8 
um einen weiteren Unterpunkt erweitert wird. Der hinzukommende Punkt 8.4 lautet 
Zusammenlegung der Ortswehren Esgrus und Wippendorf zur Gemeindewehr Esgrus. Der 
Änderung der Tagesordnung wird einvernehmlich zugestimmt. 

2 . Beschlussfassung über die in nichtöffentlicher Sitzung zu behandelnden 
Tagesordnungspunkte

Der Vorsitzende stellt fest, dass unter TOP 12 schützenswerte Belange beraten werden. Er 
beantragt, TOP 12 nicht öffentlich zu beraten.
Beschluss:

Die Gemeindevertretung Esgrus beschließt, TOP 12 nicht öffentlich zu beraten.
Abstimmung:

Anzahl der Mitglieder 
des Gremiums

davon 
anwesend

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 10 10 0 0

3 . Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift der Sitzung vom 06.09.2022
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Die Niederschrift der Sitzung ist zur Kenntnis gegeben worden. Es liegen keine 
Einwendungen vor.
Beschluss:

Die Niederschrift der Sitzung vom 06.09.2022 wird genehmigt.
Abstimmung:

Anzahl der Mitglieder 
des Gremiums

davon 
anwesend

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 10 10 0 0

4 . Einwohnerfragestunde

Es liegen folgende Anfragen vor:

Eine Einwohnerin möchte wissen, ob es sich bei der geplanten Freiflächen-
Photovoltaikanlage, um eine Anlage handelt an der sich die Bürger finanziell beteiligen 
können.
Der Vorsitzende führt hierzu aus, dass die Planungen noch ganz am Anfang stehen und man 
zunächst einmal prüfen möchte, ob so ein Vorhaben überhaupt zu realisieren ist. Fest steht 
jedoch, dass sich um eine Anlage handeln wird, bei der sich die Bürger finanziell beteiligen 
können.
Die Einwohnerin fragt weiter, ob es sich dabei um eine normale Anlage handeln wird oder 
um eine sogenannte Agri-Photovoltaikanlage.
Bürgermeister Vollertsen berichtet, dass es sich um eine Anlage im herkömmlichen Sinne 
handeln wird.

Ein Einwohner berichtet, dass er mit der Art der Ausführung der Neubelegung der 
Landstraße 21 nicht einverstanden ist, da sich der Landesbetrieb für Straßenbau und 
Verkehr nicht an die vorgestellte Planung für die Ausführung hält. Er fragt an, inwieweit die 
Gemeinde hier Einfluss nehmen konnte bzw. in die Planung eingebunden war.
Der Vorsitzende führt aus, dass die Gemeinde Esgrus nicht beteiligt ist, da das Land 
Schleswig-Holstein Träger der Straßenbaulast ist und auch die Kosten für die Neubelegung 
trägt.

Ein Einwohner berichtet, dass durch die Baumaßnahme auf der Landesstraße 21 der 
Verkehr umgeleitet wurde. Leider halten sich viele Fahrzeugführer nicht an die Umleitung 
und fahren über die gemeindliche Straße „Haveholz“ (von Grünholz nach Brunsholmhof und 
umgekehrt) als Abkürzung zwischen der Landesstraße 21 und der Landesstraße 252. Die 
gemeindliche Straße ist hierdurch sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Einwohner 
fragt, wann die Straße instandgesetzt wird, da sich hier viele Gefahrstellen befinden.
Der Vorsitzende führt aus, dass sich der Wegeausschuss der Sache annehmen wird und 
gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen wird, um die Schäden zu beseitigen.

Der Einwohner stellt weiterhin eine Frage zur Abfuhr der Kläranlagen. So wurde seine 
Anlage abgefahren und man hat ihm nicht mitgeteilt, dass er seine Anlage hätte wieder mit 
Wasser befüllen sollen. Er möchte wissen, in welchen Turnus die Anlagen abgefahren 
werden.
Der anwesende Herr Porath aus der Amtsverwaltung führt aus, dass das es darauf 
ankommt, welche Form der Nachklärung in der jeweiligen Anlage vorliegt. Bei technischen 
Anlagen (belüftete Klärgruben, Schwebebettanlage) erfolgt eine bedarfsgerechte Abfuhr. Bei 
Gruben mit einen Nachklärteich kommt die Regelabfuhr im zweijährigen Rhythmus zum 
Tragen.
 
Da keine weiteren Fragen gestellt werden, schließt der Vorsitzende die 
Einwohnerfragestunde.
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5 . Mitteilungen des Bürgermeisters

Der Bürgermeister berichtet wie folgt:

Herr Vollertsen berichtet, dass die Straßen Tollschlag (Reststück Schwanburg bis zum Stall 
von Henningsen) und die Stichstraße zwischen Kreisstraße 131 und Landesstraße 21 in 
Schorrehy zur Neubelegung angemeldet wurden. Weiterhin wurde die Grüne Straße erneut 
angemeldet. Hier scheint es jedoch noch zur Neubelegung in diesem Jahr zu kommen, da 
die Straße in Teilen gefräst wurde.

Am Wasserwerk Wippendorf gehen die Arbeiten zur Errichtung des Mobilfunkmastes nach 
anfänglichen Schwierigkeiten nunmehr voran. So wurde das Fundament für die Aufnahme 
des Mastes geschüttet. Der Mast soll dann ab dem 15.12.2022 aufgestellt werden.

Am 10.10.2022 fand ein weiteres Gespräch zum Thema „Ortsentwicklungskonzept“ in 
Stangheck statt.

6 . Beratung und Beschluss über den Haushalt 2023 der Gemeinde Esgrus
Vorlage: 2022-02GV-114

Der vorliegende Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Esgrus wurde von der Verwaltung unter 
Berücksichtigung aller gefassten Beschlüsse und den Vorgaben aus dem Haushaltserlass 
2023 des Innenministeriums aufgestellt und mit dem Bürgermeister vorbesprochen. Alle 
haushaltsrelevanten Daten wurden in die Planung aufgenommen. 

Die Steuerhebesätze gemäß § 3 der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Beschluss:

Die Gemeindevertretung Esgrus beschließt den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 
2023 der Gemeinde Esgrus in der vorliegenden Fassung.
 
Abstimmung:

Anzahl der Mitglieder 
des Gremiums

davon 
anwesend

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 10 10 0 0

7 . Beratung und Beschluss über die 3. Änderungssatzung zur Satzung der 
Gemeinde Esgrus über die Erhebung von Gebühren für die Beseitigung von 
Abwasser aus Grundstückskläranlagen und die Erhebung von 
Kostenerstattungen für die Entschlammung von Abwasserteichen 
(Gebührensatzung für Grundstückskläranlagen)
Vorlage: 2022-02GV-112

Die Kosten für die Abfuhr des Fäkalschlamms aus den Hauskläranlagen in der Gemeinde 
haben sich durch Steigerung der Abfuhr- sowie der Entsorgungskosten erhöht. Da die 
Fäkalschlammentsorgung grundsätzlich kostendeckend durch die Gemeinde zu betreiben 
ist, ist es erforderlich, die Gebührensätze anzupassen. 

Beschluss:

Die Gemeindevertretung beschließt die 3. Änderungssatzung zur Satzung der Gemeinde 
Esgrus über die Erhebung von Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus 
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Grundstückskläranlagen und die Erhebung von Kostenerstattungen für die Entschlammung 
von Abwasserteichen (Gebührensatzung für Grundstückskläranlagen) gemäß der Vorlage zu 
erlassen.
   
Abstimmung:

Anzahl der Mitglieder 
des Gremiums

davon 
anwesend

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 10 10 0 0

8 . Beratung und gegebenenfalls Beschlussfassung über

8.1 . die Einrichtung einer Tempo 30-Zone bei der Kindertagesstätte
Der Vorsitzende berichtet, dass die Gemeinde Esgrus seit Jahren Versuche unternommen 
hat vor dem Kindergarten in Esgrus eine 30er-Zone einzurichten. Nunmehr hat man die Idee 
eine temporäre Zone einzurichten. Dies ist jedoch nur innerhalb geschlossener Ortslagen 
möglich, so dass man erst eine Ortsdurchfahrt für Esgrusschauby einrichten müsste. Die 
Gemeinde Esgrus wird diese Möglichkeit prüfen, um zu erkunden welche Vor – und 
Nachteile die Einrichtung einer Ortsdurchfahrt mit sich bringt. 
   

8.2 . Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Esgrus
Gemeindevertreter Wende berichtet, dass es in der Gemeinde insgesamt 38 
Peitschenlaternen gibt, deren Köpfe zum Teil nicht mehr reparabel sind. Der Austausch der 
Köpfe gegen neue LED-Köpfe würde für alle Laternen rund 12.000,00 Euro kosten.
Die Gemeinde Esgrus lässt über die Amtsverwaltung prüfen, ob es für so eine Maßnahme 
Fördermöglichkeiten gibt. Weiterhin könnte man sich auch vorstellen, dass der Austausch 
über mehrere Jahre verteilt wird. Man kommt überein, dass man sich in eine der kommenden 
Sitzung wieder mit dem Thema beschäftigen wird.
   

8.3 . Wegebaumaßnahmen
Gemeindevertreter Schmidt berichtet, dass die Fa. Rüchel Plöhn in der nächsten Woche mit 
dem Anfüllen der Banketten an der Straße zwischen Esgrusschauby und Wippendorf 
beginnen wird. In Hinblick auf die Schäden an der Straße „Haveholz“ wird Gemeindevertreter 
Schmidt versuchen, dass die Fa. Plöhn dort auch die größten Schäden im Bereich der 
Banketten verfüllt. 
Der Vorsitzende berichtet, dass von den Anwohnern der Straße Schorrehy (Querverbindung 
Kreisstraße 131 und Landesstraße 21) gewünscht wird, deren Straße zur Sackgasse zu 
machen. Hierzu würde man gern die Straße von Brunsholm kommend sperren, so dass man 
nur noch von der Kreisstraße aus in die Straße hineinfahren kann. Man kommt überein, dass 
dieser Wunsch geprüft werden soll.
 
  

8.4 . Zusammenlegung der Ortswehren Esgrus und Wippendorf zur Gemeindewehr 
Esgrus

Der Vorsitzende berichtet, dass die Ortswehren Esgrus und Wippendorf den Wunsch 
geäußert haben sich zur Gemeindewehr Esgrus zusammen zu schließen. Die Wehrführer 
der Wehren möchten die Gemeindevertretung Esgrus bitten, dem Zusammenschluss zu 
zustimmen.   
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Beschluss:

Die Gemeindevertretung Esgrus stimmt den Zusammenschluss der Ortswehren Esgrus und 
Wippendorf zur Gemeindewehr Esgrus zu   
Abstimmung:

Anzahl der Mitglieder 
des Gremiums

davon 
anwesend

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 10 10 0 0

9 . Beratung und Beschlussfassung über eine Änderung der Geschäftsordnung der 
Gemeinde Esgrus
Vorlage: 2021-02GV-080

   
Beschluss:

   
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Esgrus beschließt die 1. Änderung 
der Geschäftsordnung der Gemeinde Esgrus nach der vorliegenden und beratenen 
Entwurfsfassung.
   
Abstimmung:

Anzahl der Mitglieder 
des Gremiums

davon 
anwesend

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

0 0 0 0 0

10 . Beratung und Beschluss über die Weihnachtshilfe 2022

   

11 . Verschiedenes
   Es wird folgendes vorgebracht:

Vorsitz
Hermann Vollertsen

Bürgermeister

Protokollführung
Hans-Jürgen Carstens
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